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Technische Selbstverwaltung in der 
öffentlichen Wasserversorgung

Präsentation von Berthold Niehues, Leiter Bereich Wasser

Sinn, Zweck und Wirkung des DVGW-Regelwerkes



Technische Selbstverwaltung und DVGW-Regelwerk schaffen 
Verlässlichkeit und Sicherheit in der öffentlichen Wasserversorgung

Behörden
(Hilfe für Überwachung und Vollzug)

Wasserversorger
(Hilfe für Planung und Betrieb der Anlagen)

Hersteller
(Hilfe für Produktkonformität mit Gesetzen und 

Verordnungen)

Dienstleister
(Hilfe für Ausschreibungen und Baumaßnahmen)

Verbraucher
(Hilfe für Produktsicherheit und einwandfreies 

Trinkwasser)



Gesetzliche Regelungen im Bund mit direkten Verweisen auf die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§ 50 Öffentliche Wasserversorgung, Absatz 4
Wassergewinnungsanlagen dürfen nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, unterhalten und 

betrieben werden.

§ 51 Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Absatz 2
Trinkwasserschutzgebiete sollen nach Maßgabe der allgemein anerkannten Regeln der Technik in Zonen mit 

unterschiedlichen Schutzbestimmungen unterteilt werden.

Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

Verweise zu den allgemein anerkannten Regeln der Technik in 23 Paragrafen und 21 Verweise auf konkrete 
Normen zur Trinkwasseranalytik (20) und zum Risikomanagement (1)

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

§ 4 Art der Versorgung, Absatz 3
Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik für die vereinbarte 

Bedarfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. … Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 

des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu 

ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die 

Belange des Kunden möglichst zu berücksichtigen.



Beispielhafte Auszüge aus der TrinkwV mit direkten Verweisen auf die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik

§ 5 Allgemeine Anforderungen
Die Anforderungen nach § 37 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes an die Beschaffenheit von Trinkwasser gelten als erfüllt, 

wenn

1. bei der Trinkwassergewinnung, der Trinkwasseraufbereitung und der Trinkwasserverteilung einschließlich der 

Wasserspeicherung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden,

§ 6 Mikrobiologische Anforderungen, Absatz 5
Mikroorganismen, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit nachteilig beeinflussen können, dürfen in 

Trinkwasser nur in Konzentrationen enthalten sein, die so niedrig sind, wie dies mit im Einzelfall angemessenem Aufwand 

unter Einhaltung mindestens der allgemein anerkannten Regeln der Technik möglich ist.

§ 7 Chemische Anforderungen, Absatz 4
Chemische Stoffe, die das Trinkwasser verunreinigen oder seine Beschaffenheit nachteilig beeinflussen können, dürfen in 

Trinkwasser nur in Konzentrationen enthalten sein, die so niedrig sind, wie dies mit im Einzelfall angemessenem Aufwand 

unter Einhaltung mindestens der allgemein anerkannten Regeln der Technik möglich ist.

§ 13 Planung, Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen, Absatz 1
Wasserversorgungsanlagen sind so zu planen und zu errichten, dass sie mindestens den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entsprechen. Sie sind mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu betreiben.

§ 19 Allgemeine Anforderungen an die Aufbereitung, Absatz 1
Die Aufbereitung von Rohwasser oder Trinkwasser hat mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

erfolgen.



System der Technischen Selbstverwaltung am Beispiel der TrinkwV

Staat
(BMG, UBA und 

Länderbehörden)

DVGW-

Gremien
(ca. 100  mit rd. 900 Personen)
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in DVGW-Gremien
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Geschäftsordnung GW 100 regelt den transparenten und 
unabhängigen Regelsetzungsprozess

verbindlicher Rahmen für Regelsetzungstätigkeit der DVGW-

Fachgremien und Grundlage für transparenten 

Regelsetzungsprozess

aktive Information und Aufruf zur Mitarbeit an Öffentlichkeit

breites Beteiligungsverfahren durch Entwurfsveröffentlichung

Einspruchs- und Schiedsverfahren (Konsensprinzip)

Verabschiedung und Veröffentlichung

Grundsätze der WTO-Prinzipien sind berücksichtigt

diskriminierungsfrei

offen und nachvollziehbar

keine Handelsbarrieren

technisch gerechtfertigt und verhältnismäßig



Stärken des DVGW-Regelwerkes für die öffentliche Wasserversorgung

staatsentlastende Wirkung, weil der Gesetzgeber keine Details in Gesetzen und 

Verordnungen festschreiben muss

Rechtssicherheit für Behörden, Betreiber, Dienstleister und Hersteller

(Unschuldsvermutung in der Rechtsprechung, wenn belegt werden kann, dass die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik angewandt wurden, gleichzeitig Freiraum für 

Eigenverantwortung und innovative Lösungen)

wesentliche Hilfe bei der behördlichen Überwachung und Vollzug durch die Wasser- und 

Gesundheitsbehörden

Grundlage für vertragliche Sicherheit zwischen Betreiber, Planer, Dienstleister, 

Hersteller und Verbraucher

technisch-wirtschaftliche Methoden und Verfahren zur Erfüllung der allgemeinen 

gesetzlichen Schutzziele für Sicherheit, Hygiene und Umweltschutz (Technik- und 

Kosteneffizienz)

schnelle Anpassung an technische oder fachpolitische Entwicklungen , wie z.B.

IT-Sicherheit, KRITIS-Dachgesetz, TrinkwEGV



Warum sind konkrete Bezüge zu Analytik-Normen in der TrinkwV 
entscheidend?

Rechtssicherheit, ohne normbasierte Methoden wären Analyseergebnisse für die 

Bewertung von Grenzwerten der TrinkwV rechtlich anfechtbar

Vergleichbarkeit der Ergebnisse und Vermeidung von Fehlinterpretationen, 
Messwerte aus unterschiedlichen Laboren sind vergleichbar und entscheidend für

Grenzwertprüfungen und behördliche Entscheidungen, Qualitätskontrolle

Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit, Trinkwasser ist ein sehr streng kontrolliertes 

Lebensmittel, dafür braucht es

reproduzierbare Ergebnisse, definierte Messunsicherheiten, stabile Qualitätsniveaus

Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Normen machen Prüfverfahren nachvollziehbar 
und ermöglichen

Überprüfbarkeit durch Wasser- und Gesundheitsbehörden, Dokumentationssicherheit, 

Auditierbarkeit

Schutz der Verbraucher und Betreiber, nur standardisierte Verfahren garantieren, dass

mikrobielle Risiken sicher erkannt werden, chemische Parameter korrekt bestimmt sind, 

Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen auf vertrauenswürdigen Daten beruhen



Prüfung auf Aktualität, Zusammenführung, 

Zurückziehung, Überführung in Normen

Ergebnis Regelwerkcheck 2025

Aktualität: rd. 80 % ab 2010 er-/überarbeitet

38 in weitergehender Prüfung

• 23 Überführungen in Normen

• 9 Zusammenführungen/ersatzlose Zurückziehungen

Ergebnis Check Wasser-Informationen

Aktualität: rd. 70 % ab 2015 er-/überarbeitet

19 in weitergehender Prüfung

• 4 Überführungen in Arbeitsblatt/Merkblatt

• 8 ersatzlose Zurückziehungen

DVGW-Regelwerk Wasser –
Regelmäßiger Prüfauftrag an alle Fachgremien zum Regelwerkcheck

131

108

61

3

ab 2020 2010-2019 2000-2009 vor 2000

DVGW-Regelwerk (ohne Normen

und DVGW-Informationen)
aktuell 212 W- und 91 GW-Blätter



Fazit der Technischen Selbstverwaltung in der öffentlichen 
Wasserversorgung

seit Jahrzehnten bewährtes System in der Aufgabenteilung von Staat 

und Branche (staatsentlastende Wirkung)

bindet alle Beteiligten der Branche ein

Basis für eine sichere und hygienisch einwandfreie Trinkwasser-

versorgung zu angemessenen Entgelten (24/7 und 365 Tage im Jahr)

gibt Rechtssicherheit und stärkt gleichzeitig die Eigenverantwortung 

aller Beteiligten

wichtige Hilfestellung für Wasser- und Gesundheitsbehörden für die 

Überwachung und Vollzugsentscheidungen

verbessert die Kommunikation zwischen Betreibern, Behörden, 

Dienstleistern, Herstellern und Verbrauchern

ermöglicht eine schnelle Anpassung an technische oder fachpolitische 

Entwicklungen
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 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.www.dvgw.de

Deutscher Verein des 

Gas- und Wasserfaches e.V.

www.dvgw.de

Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?

Nehmen Sie gerne Kontakt auf!

Berthold Niehues
Leiter Wasserversorgung

Telefon +49 228 9188 850

Email berthold.niehues@dvgw.de
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„Allgemein anerkannte Regeln der Technik“ –
im Wasserbereich (vor allem) das DVGW-Regelwerk!

20.03.26



KAPITEL 1 – Wir müssen reden…

Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Technische Selbstverwaltung

DVGW-Regelwerk

Parallele Welten (?)

20.03.26
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Regelsetzungsprozess im DVGW

16 17.07.24



Trinkwassser-

versorgung:

• Gewinnung 

• Aufbereitung

• Speicherung

• Transport

• Verteilung  

auf Basis der 

anerkannten 
Regeln der 

Technik

Konsequenter 

Schutz der 

Trinkwasser-

ressourcen: 

• Trinkwasser-
schutzgebiete

• Überwachung

Haus-

Installation:

• sorgfältige 

Auswahl der 
Materialien, die in 

Kontakt mit dem 
Trinkwasser 

kommen

• Sicherheits-

armaturen

• professionelle 

Installation 

17

Das MULTI-BARRIEREN-SYSTEM: 
Basis für eine sichere und hygienische Trinkwasserversorgung

Verantwortungs-

bereich WVU

Verantwortung Kunde bzw. VIU

Schnittstelle beachten! 

Rückwirkungen aufs 
Netz verhindern!
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Für mich eine harte Erkenntnis nach 18 Jahren als DVGW-
Hauptamtlicher:

Man kann technische Anlagen ohne Kenntnisse der 

a.a.R.d.T. betreiben (so wie ich als Häuslesbesitzer eine 

Elektroinstallation auch betreibe und keinen Schmerz damit habe).

ABER:

- Gefährdungspotenzial WV für mehrere 1000 EW 

vergleichbar?

- Komplexität der technischen Anlage(n) vergleichbar?

- Vertrauen und glauben? Ich verlasse mich auf den 

Elektroinstallateur meines Vertrauens und meinen eigenen 

technischen Sachverstand im Umgang mit elektrischen Anlagen. 

Weiß ein Bürgermeister, auf wen er sich verlässt?

- Herausforderungen der (nahen) Zukunft? 

20.03.26

Hauptamtsleiter / Ortsbaumeister? 

Bauhofmitarbeiter / Wassermeister? 

(V)IU? 

Feuerwehr? 

Ingenieurbüro / Planer? 

Benachbarte WVU / Stadtwerke? 

Dienstleister allg.



Bereitschaftsdienst? Entstördienst? 24/7-Meldestelle? 
Störungsdoku? → Parallelwelten…
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→ Parallelwelten

20.03.26



Es gilt: Ein Regelwerk für alle!... Auch in Parallelwelten.
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Verantwortlichkeit

20.03.26

Wer ist für die Trinkwasserversorgung verantwortlich?



KAPITEL 2 – W 1000 und TSM als Wegweiser 

W 1000

Technisches Sicherheitsmanagement

Mindeststandards (?)
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Grundlage und Ausgangspunkt: W 1000

20.03.26
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Grundprinzip der Organisation

20.03.26

▪ Auswahl der Person oder Unternehmen, 

die Aufgaben wahrnehmen sollen

▪ Unterrichtung über Aufgabeninhalte und 

Vorgehensweisen

▪ Aufsicht über Personen, die die Aufgaben 
und Pflichten erfüllen

▪ Dokumentation der einzelnen Schritte von 
„AUA“

Dabei zu beachten: Der Unternehmer hat 

„AUA“ nicht nur im eigenen Unternehmen zu 
erfüllen, sondern auch, wenn er mit 
beauftragten Dritten zusammenarbeitet.

20.03.26



W 1000 in der Verlängerung: TSM-Leitfäden allgemeiner Teil 
+ Wasser

20.03.26



Gesamtverantwortliche mit TFK-Qualifikation

Fachkräfte als Personal mit passendem Schulungskonzept und Beaufragtenwesen

Kenntnis über notwendige Dienstleister-Qualifikationen; VIU-Verzeichnis

Organisationsdokumentation (BOH?), Ausreichende Kenntnis des technischen 

Regelwerks, zeitgemäße Wassersatzung

Zeitgemäße Netzdokumentation (GIS?)

Systematische Erfassung von Anlagen und Arbeitsmitteln inkl. festgelegten 
Prüffristen und Prüfumfang; Festgelegte Intervalle für Inspektion und Wartung (inkl. 

Dokumentation)

Entstörungsmanagement / Regelungen 24/7-Stunden-Bereitschaft

Sanierungs- / Erneuerungskonzept Netz und Anlagen

Aktueller Massnahmeplan, systematisches Risikomanagement, Krisenplan

Passendes Arbeitsschutzkonzept

…

Parallelwelten? Mindeststandard? A.a.R.d.T.? TSM?
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KAPITEL 3 – Was kommt da auf uns zu?

Herausforderungen in naher und gar nicht so ferner Zukunft
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Nun ja, bisher gut gegangen. Und jetzt bzw. demnächst?...  
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Demnächst zum Herunterladen: www.dvgw-bw.de
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Ja, und – was sollen wir nun tun?
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KAPITEL 4 – Was können wir tun?

Lösungsansätze

Unterstützungsangebote
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Leitbild UM – Zukunftsfähigkeit!
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Die Lösung:

PROFESSIONALISIERUNG!!!

LEISTUNGSFÄHIGE ORGANISATIONSEINHEITEN / -GRÖSSE ->

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT

TECHNISCHE BETRIEBSFÜHRUNG DURCH QUALIFIZIERTE PARTNER

REGIONALE VERBÜNDE / NETZWERKE

… (Bitte gerne weitere / Ihre Vorschläge)
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https://www.dvgw.de/der-dvgw/landesgruppen/landesgruppe-baden-wuerttemberg/regionale-
themen/unterstuetzung-von-kleinen-wasserversorgungsunternehmen

20.03.26
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DVGW-Landesgruppe Baden-Württemberg im Internet

www.dvgw-bw.de
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www.dvgw-bw.de

Fachkraft für Arbeitssicherheit beauftragt?

Nehmen Sie Kontakt auf…
20.03.26



20.03.26



Download unter www.dvgw-bw.de

Angebot und die Durchführung von TSM-Vorgesprächen 
zum Organisations-“Quick-Check“

20.03.26
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Machen Sie sich auf den Weg – damit Sie wieder ruhig(er) 
schlafen…

20.03.26



DVGW – Gemeinsam stark für eine 
sichere Wasserversorgung.

42

Thomas Anders, Dipl.-Ing. (FH) 

Geschäftsführer

DVGW-Landesgruppe Baden-Württemberg

Hölderlinplatz 5

70193 Stuttgart 
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thomas.anders@dvgw-bw.de
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